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Was Hoteliers und Gastronomen von der Politik erwarten



Wirtschaftsfaktor
Gastgewerbe

1.105.000 Beschäftigte

Beherbergungsgewerbe 358.000

Gaststättengewerbe 637.000

Pachtkantinen und Caterer 110.000

103.578 Auszubildende

Koch/Köchin 40.995

Restaurantfachmann/-frau 15.650

Hotelfachmann/-frau 30.803

Hotelkaufmann/-frau 1.113

Fachmann/-frau für Systemgastronomie 6.992

Fachkraft im Gastgewerbe 8.025

239.794 Betriebe*

Beherbergungsgewerbe 45.227

Gaststättengewerbe 183.500

Pachtkantinen und Caterer 11.067

55,5 Mrd. Euro Jahresumsatz (netto)

Beherbergungsgewerbe 18,7 Mrd. Euro

Gaststättengewerbe 32,4 Mrd. Euro

Pachtkantinen und Caterer 4,4 Mrd. Euro

*nach Umsatzsteuerstatistik

Alle Angaben für das Jahr 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt/DIHK/eigene Berechnungen
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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kandidaten,

im Superwahljahr 2009 heißt es, Farbe zu bekennen. Am 27. September

stellen Sie sich zur Wahl. Sie wollen aktiv Politik gestalten, und wir

wollen von Ihnen mit der vorliegenden Wahlcheckliste wissen, wie.

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat inzwischen auch zahl-

reiche Betriebe des Gastgewerbes hart getroffen. Existenzsorgen

machen sich in der Branche breit. Wichtiger denn je sind vernünftige

wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen in Deutschland. Denn:

Hotellerie und Gastronomie sind standortgebunden. Die Unternehmer

erbringen ihre Leistungen hier vor Ort, sie schaffen hier Arbeits- und

Ausbildungsplätze und zahlen hier ihre Steuern. Wir verlagern unsere

Betriebe nicht ins Ausland.

Mit 56 Milliarden Euro Jahresnettoumsatz, über einer Million Be-

schäftigten und mehr als 100.000 Auszubildenden in 240.000 Betrie-

ben zählt das Gastgewerbe zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in

Deutschland und ist Zugmaschine des Mittelstands. Wir sind Gastgeber

aus Leidenschaft und Hauptleistungsträger der Tourismuswirtschaft.

Unsere Branche ist die Visitenkarte des Landes. Hotellerie und

Gastronomie stehen für Lebensqualität,

Genuss und Kommunikation.

Die Wahlcheckliste des DEHOGA Bun-

desverbandes macht deutlich, wo die

Branche der Schuh drückt und formu-

liert die Anforderungen des Gastgewer-

bes an die Politik.

Um unsere Betriebe in eine erfolgreiche

Zukunft führen zu können, brauchen

wir faire Wettbewerbsbedingungen und Chancengleichheit in Deutsch-

land und Europa – ob beim Thema Mehrwertsteuer oder beim Urhe-

berrecht. In der Krise verbieten sich immer neue Reglementierungen.

Notwendiger denn je ist die längst überfällige Reduzierung des Mehr-

wertsteuersatzes für Hotellerie und Gastronomie von 19 auf sieben

Prozent. Investitionsstau, Kreditklemme, Kostendruck – all dies könnte

mit sieben Prozent aufgelöst werden. Sieben Prozent geben Hoteliers

und Gastronomen wieder Luft zum Atmen. Entlasten statt belasten –

das ist das beste Rezept für Wachstum und Beschäftigung.
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Was das im Einzelnen heißt, zeigt die

vorliegende DEHOGA-Wahlcheckliste

auf.

Dabei ist eines gewiss: Wenn es um

Wahlentscheidungen geht, kommt dem

Gastgewerbe eine besondere Rolle zu.

Nirgendwo sonst wird so nachdrücklich

und leidenschaftlich über Politik disku-

tiert wie an Deutschlands Theken.

Noch ist längst nicht entschieden, welche Parteien und welche Kandi-

daten am 27. September das Rennen machen werden.

Sicher ist indes, dass die Hoteliers und Gastronomen zur Bundestags-

wahl ihre Stimme erheben werden.

Als Unternehmer wissen sie, dass Bürokratie, überzogene Steuern und

Abgaben die Feinde einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung

sind. Mit der Wahlcheckliste stellt das Gastgewerbe in Deutschland

klare Fragen. Und es verlangt klare Antworten.

Die Hoteliers und Gastronomen stehen fest zum Standort Deutsch-

land. Sie werden alles tun, um Deutschland weiter nach vorne zu

bringen.

� Was werden Sie tun, um Hotellerie und Gastronomie zu entlasten?

� Welche Vorhaben werden Sie vorantreiben, um die Zukunft des

gastgewerblichen Mittelstands zu sichern?

� Mit welchen Ideen und Vorschlägen werden Sie dafür Sorge

tragen, das Tourismusland Deutschland zu fördern?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten

und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Ernst Fischer Ingrid Hartges

Präsident Hauptgeschäftsführerin
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Mehrwertsteuer
Zeit für 7 Prozent

Brennpunkt 1

Was fordern wir?
� Sieben Prozent Mehrwertsteuer für die Hotellerie

und Gastronomie in Deutschland

� Fairen Wettbewerb in Deutschland und Europa

� Gleichbehandlung mit Bäckern, Metzgern und dem

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland

� Förderung der Ess- und Genusskultur



Hotel: 19%
Normalsatz: 19%

Hotel: 7%
Normalsatz: 22%

Hotel: 9%
Normalsatz: 19%

Hotel: 10%
Normalsatz: 20%

Hotel: 3,6%
Normalsatz: 7,6%

Hotel: 5,5%
Normalsatz: 19,6%

Hotel: 6%
Normalsatz: 19%

Hotel: 25%
Normalsatz: 25%

Hotel: 6%
Normalsatz: 21% Hotel: 3%

Normalsatz: 15%

Wettbewerbsverzerrung
für die Hotellerie

Was ist Sache?
Im Interesse der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Hotellerie

und Gastronomie in Deutschland fordert der DEHOGA seit vielen Jah-

ren die Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes.

Für die Hotellerie würde dieser Schritt die längst überfällige Beseiti-

gung der massiven Wettbewerbsbenachteiligung in Europa bedeuten.

Bei der Gastronomie geht es insbesondere um die Gleichbehandlung

mit dem Lebensmitteleinzelhandel und Handwerksbranchen wie den

Bäckern und Metzgern.

In nationaler Eigenverantwortung können die EU-Mitglieder einen er-

mäßigten Mehrwertsteuersatz auf bestimmte Leistungen und Umsätze

einführen, die in einem Anhang zur Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt

sind. Hotelumsätze gehören seit Jahren dazu. Im März 2009 hat der ECO-

FIN-Rat, nach jahrelanger Blockade unter anderem durch Deutschland,

die längst überfällige Entscheidung getroffen, dass die Mitgliedstaaten

künftig auch die Mehrwertsteuer auf Gastronomieumsätze senken dürfen.

Fairer Wettbewerb für die Hotellerie

Eine reduzierte Mehrwertsteuer für Beherbergungsumsätze berechnen

bereits 21 der 27 EU-Mitglieder. Bis auf Dänemark gewähren alle
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Anrainerstaaten Deutschlands ihrer Hotellerie

reduzierte Mehrwertsteuersätze zwischen drei

und zehn Prozent. Deutschland nicht! Das sind

3.700 Kilometer Ungleichbehandlung und Wett-

bewerbsverzerrung entlang der deutschen Grenze.

Ferner sind alle touristischen Mitbewerber bei

der Mehrwertsteuer besser gestellt als Deutsch-

lands Hoteliers: Frankreich (5,5%), Griechenland (9%), Italien (10%),

Niederlande (6%), Österreich (10%), Portugal (5%), Schweiz (3,6%),

Spanien (7%), um nur einige zu nennen.

Was bedeutet das konkret?

Kostet beispielsweise eine Übernachtung in einem Hotel in Basel umge-

rechnet 150 Euro im Doppelzimmer, verbleiben dem schweizerischen

Hotelier 144,79 Euro. Bei dem gleichen Bruttopreis bleiben einem deut-

schen Hotelier allerdings nur 126,00 Euro.Während also der Schweizer 5,21

Euro an das Finanzamt abführt, sind es in Deutschland stolze 24,00 Euro.

Bei einem Jahresumsatz von einer Million Euro hat der Schweizer

Hotelier einen Vorteil von 124.915 Euro netto. Das sind 124.915 Euro

mehr Spielraum für Preissenkungen, Investitionen, Mitarbeiterqualifi-

zierung und -entlohnung.

Mehrwertsteuersätze für die Gastronomie in Europa

In der Gastronomie wenden 12 EU-Länder, aufgrund von Bestand-

schutz oder Ausnahmeregeln in den EU-Beitrittsverträgen, den redu-

zierten Mehrwertsteuersatz schon heute an.

Frankreich, das meist bereiste Land der Welt und direktes Nachbar-

land, hat am 1. Juli 2009 die Wettbewerbsposition seiner Gastrono-

men verbessert. Dort wurde die Mehrwertsteuer von 19,6 auf 5,5 Pro-

zent gesenkt. Auch die Tschechische Republik, Finnland und Belgien

wollen die Mehrwertsteuer so schnell wie möglich reduzieren, um ihre

Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Dies ist nicht zuletzt auch ein Anhaltspunkt dafür, welch große Wert-

schätzung die Gastronomie in diesen Ländern erfährt. Mit reduzierten

Mehrwertsteuersätzen würdigen diese Länder die wichtige soziale,

kulturelle und integrative Funktion von Restaurants, Wirtshäusern und

Kneipen.

Gleichbehandlung der Gastronomie

Unabhängig von der europäischen Betrachtung ist jedoch für die Gas-

tronomie die Ungleichbehandlung gegenüber dem Lebensmittelein-

zelhandel und dem -handwerk in Deutschland noch gravierender.
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Wir haben gute Argumente!
Der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Gastfreundschaft schafft

attraktivere Preise, mehr Nachfrage, mehr Investitionen, mehr Arbeits-

plätze und wertvolle Spielräume bei der Entlohnung. Sieben Prozent

sind das beste Rezept für Gäste, Mitarbeiter und Unternehmer in

Hotellerie und Gastronomie! Bei der Senkung der Mehrwertsteuer

geht es nicht um eine Subvention, sondern darum, Chancengleichheit

zu schaffen – nicht weniger und nicht mehr.

Mehrwertsteuersenkung schafft Investitionen

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Risikobe-

reitschaft der Kreditinstitute weiter gesunken. Die Anforderungen der

Banken an den Gastronomen, den Hotelier oder den Investor steigen,

die Auflagen bei der Kreditvergabe sind noch strenger geworden. Das

wird in unserer klein- und mittelständisch geprägten Branche schnell

zum Problem. Da die Eigenkapitaldecke der Hotels und Restaurants oft-

mals sehr dünn ist, sind Liquiditätsengpässe vorprogrammiert. Der

reduzierte Mehrwertsteuersatz könnte hier den Hoteliers und Gastro-

nomen endlich wieder mehr Luft zum Atmen geben. Laut DEHOGA-

Umfrage würden die Unternehmer fast die Hälfte der eingesparten

Mehrwertsteuer für Investitionen in ihre Betriebe verwenden.

Verwendung des Mehrwertsteuervorteils
bei einer Steuersenkung von 19% auf 7%

� Verwendung für Investitionen

� Verwendung für Lohnerhöhungen und Qualifikationsmaßnahmen

� Senkung der Preise

� Verbesserung des Betriebsergebnisses

(5.700 bundesweit befragte Hoteliers und Gastronomen im März 2009)

90%
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22,1%

46,4%

100%
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Dies entspricht rund 1,8 Milliarden Euro, die direkt dem Handwerk

und den Zulieferern zugute kommen könnten. Die Folgen: eine riesige

Investitionswelle und eine signifikante Verbesserung des Preis-Leis-

tungsverhältnisses.

Mitarbeiter und Gäste profitieren

Weitere 22 Prozent der Einsparungen und damit rund 0,8 Milliarden

Euro planen die Hoteliers und Gastronomen für Lohnerhöhungen und

Qualifizierungsmaßnahmen der insgesamt über eine Million Mitarbei-

ter im Gastgewerbe ein. Und ebenfalls rund 0,8 Milliarden Euro wür-

den nach Angaben der Unternehmer für Preissenkungen genutzt. Geld,

das direkt bei den Gästen ankommt.

70.000 neue Jobs

Doch nicht nur das Konsumklima und die Esskultur in Deutschland

würden durch eine Reduzierung der Mehrwertsteuer gefördert. Die

möglichen höheren Umsätze wären auch ein Anreiz, zusätzliche

Arbeitsplätze zu schaffen.

Nach einer Studie der Universität Mannheim würde eine auf sieben

Prozent abgesenkte Mehrwertsteuer im Gastgewerbe mittelfristig bis

zu 70.000 neue Jobs schaffen. Diese Arbeitsplätze würden zu zusätz-

lichen Steuereinnahmen, Einsparungen bei Transferleistungen wie dem

Arbeitslosengeld sowie zu Konsumeffekten führen.

Letztlich profitieren also die Unternehmer, die Mitarbeiter, die Gäste

und das gesamte deutsche Wirtschaftssystem vom reduzierten Steu-

ersatz in Hotellerie und Gastronomie. Das Gastgewerbe fordert keine

Subvention und keine staatlichen Hilfen. Hoteliers und Gastronomen

wollen lediglich Chancengleichheit in Europa und Deutschland. Sie-

ben Prozent Mehrwertsteuer auf Gastfreundschaft sind das beste Kon-

junkturprogramm für mehr Arbeitsplätze, mehr Nachfrage und mehr

Investitionen. Wer das Tourismusland Deutschland fördern will, ist pro

sieben Prozent.

Haben wir Sie überzeugt?
Werden Sie für die Einführung des reduzierten Mehr-
wertsteuersatzes im Gastgewerbe stimmen?

Sie möchten noch mehr Informationen und Argumente?
Dann besuchen Sie unsere Website www.ProSiebenProzent.de �

Mehrwertsteuer – Zeit für 7 Prozent
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Arbeitsrecht
Flexibilität gefragt

Brennpunkt 2

Was fordern wir?
� Mehr Netto vom Brutto

� Praxistaugliche Gesetze und Vorgaben

� Einen flexiblen und damit

beschäftigungsfreundlichen Arbeitsmarkt

� Nein zum Mindestlohn über Gesetz



Was ist Sache?
Arbeitsintensive Branchen wie Gastronomie und Hotellerie leiden

besonders unter dem unflexiblen, häufig rechtsunsicheren und kos-

tentreibenden Arbeits- und Sozialrecht in Deutschland. Nicht erst seit

Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise wird hierzulande darüber

diskutiert, wie Arbeitsplätze gesichert und neue Arbeits- und Aus-

bildungsstellen geschaffen werden können.

Mehr Netto vom Brutto

Vielen der von den Politikern vorgeschlagenen Maßnahmen ist eines

gemein: Sie würden die von den Unternehmern zu tragenden Kosten

und damit den Faktor Arbeit weiter verteuern, anstatt darauf zu zielen,

dass mehr Netto vom Brutto bei den Mitarbeitern ankommt. Dabei ist

das beste Mittel für höhere Reallöhne nicht die Verteuerung des Fak-

tors Arbeit, sondern die konsequente Senkung der Lohnnebenkosten.

Jedes Prozent weniger an Sozialabgaben schafft Arbeitsplätze.

Deshalb muss der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge dringend auf

einem Wert unter 40 Prozent stabilisiert werden.

Mindestlohn: ökonomisch unsinnig und unsozial

Die Ausweitung der Mindestlöhne auf immer mehr Branchen beobachtet

das Gastgewerbe mit Sorge. Denn Hotellerie und Gastronomie sind gerade

für Geringqualifizierte ein wichtiger Arbeitsmarkt. Mit einem Mindestlohn

im Gastgewerbe würden viele dieser weniger produktiven Arbeitsplätze im

Niedriglohnbereich vernichtet, da der Mindestlohn der Mitarbeiter über

ihrer Produktivität läge. Eine Zunahme der Schwarzarbeit ist vorprogram-

miert. Insofern wäre ein Mindestlohn nicht nur ökonomisch unsinnig,

sondern auch unsozial, da er manche Hilfskräfte dauerhaft aus der lega-

len Arbeit verdrängen würde. Das beste Rezept für eine sachgerechte

Arbeitsrecht – Flexibilität gefragt
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Lohnfindung in der Branche ist das flächendeckende Tarifvertragssystem.

Im Gegensatz zu einem gesetzlichen Mindestlohn tragen die Ländertarif-

verträge der jeweiligen Wirtschaftskraft der Region Rechnung.

Kündigungsschutz flexibilisieren

Das Gastgewerbe stellt hierzulande bereits über eine Million Arbeits-

und Ausbildungsplätze zur Verfügung. Und es könnten noch mehr sein,

würden nicht viele der gesetzlichen Vorgaben – gerade in kleinen und

mittelständischen Unternehmen – beschäftigungshemmend wirken.

Denn viel zu oft steht alleine der Schutz des einzelnen Arbeitsplatzes

im Fokus, statt die Beschäftigungssicherheit durch neue Chancen auf

dem Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt zu rücken. Befristete Arbeitsver-

hältnisse sind extrem reglementiert und der massive und komplexe

Kündigungsschutz in Deutschland wirkt als Einstellungsbremse Num-

mer Eins. Bestandschutz und Überregulierung verhindern flexibles

Handeln und unternehmerische Entscheidungsfreiheit – zwei für eine

Dienstleistungsbranche wie das Gastgewerbe mit Nachfragespitzen

und Saisongeschäft unabdingbare Grundlagen.

Arbeitszeiten liberalisieren

Doch die Gesetze sind nicht nur zu unflexibel, viele Vorgaben sind in der

gastronomischen Praxis auch weitgehend untauglich. Was soll der



Betrieb beispielsweise tun, wenn bei einem Familienfest länger gefeiert

wird als geplant oder die Redner bei einem Kongress kein Ende finden?

Laut Arbeitszeitgesetz ist alles klar: Nach maximal zehn Stunden

Arbeitszeit ist für jeden Mitarbeiter Schluss. Danach muss der Unterneh-

mer sehen, wie es mit seinen Gästen weitergeht.

Jugendarbeitsschutz anpassen

Der Jugendarbeitsschutz fordert, dass Minderjährige spätestens um

22 Uhr nach Hause geschickt werden. Das stimmt weder mit der

Lebenswirklichkeit der Jugendlichen noch mit der betrieblichen Reali-

tät in Hotellerie und Gastronomie überein. Mit einem Arbeitsende um

23 Uhr haben unsere österreichischen Nachbarn bereits seit vielen

Jahren gute Erfahrungen gesammelt.

Wir haben gute Argumente!
� Die Chancen für die in der Regel minderjährigen Haupt- und Real-

schüler auf dem gastgewerblichen Ausbildungsmarkt würden bei

einer Änderung der Nachtruhezeit deutlich erhöht. Dabei geht es

nicht um eine Arbeitszeitverlängerung, sondern lediglich um die

Verlagerung der Arbeitszeit.

Arbeitsrecht – Flexibilität gefragt
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe (Stichtag jeweils 31. März)

800.000

750.000

700.000

650.000

2004 2005 2006 2007 2008

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

713.147 712.566 711.277 740.522 765.135
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� Die dauerhafte Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge auf

unter 40 Prozent würde die Betriebe bei den Personalkosten ent-

lasten und Beschäftigung sichern. Denn bei je nach Betriebstyp

30 bis 40 Prozent Personalkostenanteil sind die Arbeitskosten einer

der entscheidenden Faktoren für den Bestand gastgewerblicher

Betriebe und damit auch für die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Jobs in der Branche. „Mehr Netto vom Brutto“ würde

sich zudem positiv auf die Reallöhne der Mitarbeiter und damit auf

die Kaufkraft auswirken. Effekte, die gerade in wirtschaftlichen

Krisenzeiten nicht ignoriert werden sollten.

� Der Vorrang von Tarifverträgen gegenüber gesetzlichen Regelungen

muss konsequent gewährleistet werden. Nur wenn auf Mindest-

löhne über Gesetz in der Gastronomie und Hotellerie weiterhin ver-

zichtet wird, kann die Branche auch in Zukunft die weniger pro-

duktiven Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich bereitstellen. Mit dem

Einzug eines Mindestlohns im Gastgewerbe würde ein wichtiger

Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte wegbrechen.

� Ein beschäftigungs- und anwenderfreundliches Arbeitsrecht würde

gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten dazu beitragen, den

Arbeitsmarkt in Deutschland zu stabilisieren. Dafür ist unabdingbar,

dass Hemmnisse wie der komplexe Kündigungsschutz oder die

strikten Regulierungen für befristete Arbeitsverhältnisse insbeson-

dere für kleine Unternehmen, die auf Flexibilität sowie einfache

und verständliche Rechtsgrundlagen angewiesen sind, abgebaut

werden.

Haben wir Sie überzeugt?
� Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Arbeits-

recht in Deutschland einfacher und beschäftigungs-
freundlicher wird?

� Sagen auch Sie „Nein“ zum Mindestlohn über Gesetz?

� Sprechen Sie sich für flexiblere Regelungen im Arbeits-
zeitgesetz aus?

� Sind Sie für die Heraufsetzung der Nacht-
ruhezeit für Jugendliche von 22 Uhr auf
23 Uhr? �
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Unternehmenssteuer
Gastgewerbe entlasten, nicht belasten

Brennpunkt 3

Was fordern wir?
� Systemfehler bei der Unternehmenssteuerreform

beseitigen

� Hinzurechnungen von Mieten und Pachten bei

der Gewerbesteuer abschaffen

� Finanzierungsanteil von Mieten und Pachten

zumindest auf ein realistisches Maß von maximal

25 Prozent senken und Freibetrag von derzeit

100.000 auf mindestens 200.000 Euro anheben
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Was ist Sache?
Um den Standort Deutschland für alle Unternehmensformen und

Unternehmer attraktiver zu gestalten, hatte sich die derzeitige Bun-

desregierung in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Unter-

nehmenssteuern zu reformieren. Die daraufhin erarbeitete Reform trat

zum 1. Januar 2008 in Kraft. Diese sollte der Wirtschaft eine Entlas-

tung von insgesamt fünf Milliarden Euro bringen.

Existenzgefährdende Substanzbesteuerung

Doch durch die neue Hinzurechnung von Pachten, Mieten, Franchise-

gebühren, Lizenzen u.ä. bei der Gewerbesteuer werden viele mittel-

ständische Pachtbetriebe nicht entlastet, sondern massiv belastet.

Die neuen Hinzurechnungsregelungen verstoßen gegen die geltenden

Prinzipien der Steuergerechtigkeit im Sinne einer Besteuerung nach

der individuellen Leistungsfähigkeit. Jetzt kommt es sogar vor, dass

Unternehmen selbst dann Gewerbesteuer zahlen müssen, wenn sie

gar keinen Gewinn erwirtschaften. Denn auch wenn ein Unternehmer

keinen Gewinn macht, erhöhen seine Pachtzahlungen die gewerbe-

steuerliche Bemessungsgrundlage. Das kann zu einer existenzver-

nichtenden Substanzbesteuerung führen.



Vergleich Anzahl der Unternehmen
mit Mehr-/Minderbelastung

� Mehrbelastung � Minderbelastung

Quelle: ERNST & YOUNG, DEHOGA/IHA

Was aber nützen vorübergehend mehr Steuereinnahmen, wenn am

Ende die Unternehmen sterben und gar keine Steuern mehr zahlen

können?

Wir haben gute Argumente!
Der Ansatz der Reform, Unternehmen steuerlich zu entlasten, geht

grundsätzlich in die richtige Richtung. Und keine Frage: Auch im Gast-

gewerbe profitieren einige Betriebe von den Regelungen – doch viele

eben nicht. Schon vor der Verabschiedung hatten der DEHOGA und

der Hotelverband Deutschland (IHA) davor gewarnt, dass durch

die geänderten Hinzurechnungsregelungen bei der Gewerbesteuer

tausende Gastronomen und Hoteliers zu Verlierern der Reform

werden.

Gastgewerbe massiv betroffen

Eine vom DEHOGA und Hotelverband bei der Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft Ernst & Young in Auftrag gegebene Studie bestätigte bereits

2008, dass eine Vielzahl der Hotelbetriebe von einer Steuermehr-

belastung bis hin zur Verdoppelung der Steuerquote betroffen ist.

Viele Unternehmen leiden jetzt nicht nur massiv unter der Finanzkrise,

sondern auch unter den neuen Hinzurechnungsregeln bei der Gewer-

besteuer. Die Unternehmenssteuerreform trägt nicht dazu bei, unter-

nehmerische Risiken in der Krisensituation zu bewältigen. Im Gegen-

teil, sie verschärft sie noch.

Aufgrund der im Gastgewerbe üblichen hohen Mieten und Pachten

sind Pachtbetriebe des Gastgewerbes überproportional stark belastet.

Unternehmenssteuer – Gastgewerbe entlasten, nicht belasten
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Dies gilt insbesondere für die Innenstadtlagen. Die Beibehaltung der

Regelungen führt zur weiteren Verödung der Innenstädte, da die Be-

triebe dort zu stark durch die steuerlichen Neuregelungen belastet

werden. Damit verlieren die Innenstadtstandorte an Attraktivität.

Als Reaktion auf die massive Verbandskritik hat die Bundesregierung

bei der Reform marginal nachgebessert. So werden nun bei der

Gewerbesteuer nicht mehr 75 Prozent als Finanzierungsanteile von

Miete, Pacht und Leasing hinzugerechnet, sondern „nur“ noch

65 Prozent. Davon wird ein Freibetrag von 100.000 Euro in Abzug

gebracht. Von der verbleibenden Summe werden 25 Prozent der

gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage hinzugerechnet. Doch

diese minimale Absenkung um zehn Prozentpunkte erzeugt weder eine

spürbare Entlastung der Hoteliers und Gastronomen noch beseitigt sie

die handwerklichen Fehler sowie systemwidrigen Brüche der Unter-

nehmenssteuerreform. Und sie wird auch nicht reichen, um die

krisenverschärfenden Auswirkungen der Gewerbesteuer abzuwenden.

Unternehmer entlasten

Der DEHOGA Bundesverband fordert daher die Abschaffung der Hin-

zurechnungen bei der Gewerbesteuer, zumindest aber die Absenkung

des rechnerischen Finanzierungsanteils auf maximal 25 Prozent und

die Erhöhung des Freibetrages von derzeit 100.000 auf mindestens

200.000 Euro.

Es darf nicht sein, dass die der Wirtschaft versprochene Entlastung

von mittelständischen Pachtbetrieben aus Hotellerie, Gastronomie und

dem Einzelhandel finanziert wird.

Haben wir Sie überzeugt?
� Werden Sie dafür Sorge tragen, dass die gewerbe-

steuerlichen Hinzurechnungen von Mieten und Pach-
ten schnellstmöglich wieder abgeschafft werden?

� Werden Sie sich dafür einsetzen, dass zumindest der
Finanzierungsanteil von Mieten und Pachten auf ein
realistisches Maß von maximal 25 Prozent
gesenkt und der Freibetrag von derzeit
100.000 auf mindestens 200.000 Euro
angehoben wird? �
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Urheberrecht
Schluss mit der Gebührenspirale

Brennpunkt 4

Was fordern wir?
� Ausufernde Gebührenbelastung stoppen

� Wettbewerbsnachteile der deutschen Hotellerie

bei der Kabelweitersendung beseitigen

� Absolute Gesamtbelastungsobergrenze einführen

� Urheberrechtsgesetz ändern –

Klarstellung aufnehmen
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Was ist Sache?

Das bloße Bereitstellen von Fernsehern auf den Hotelzimmern ist für

die Hoteliers zu einem erheblichen Kostenfaktor und zu einem noch

größeren Ärgernis geworden.

Stichwort: Rundfunkgebühren/GEZ-Gebühren

Die Hotellerie wird nicht nur in Bezug auf das Urheberrecht unange-

messen zur Kasse gebeten, nein, auch die Belastung mit Rundfunk-

gebühren ist international beispiellos. Hotels mit weniger als 50 Zim-

mern zahlen für jeden Gästefernseher die Hälfte der regulären

Rundfunkgebühren. Seit 2005 müssen Hotels mit mehr als 50 Zim-

mern für jeden Fernseher sogar 75 Prozent der Rundfunkgebühren

entrichten.

Ein 150 Zimmer-Hotel muss in Deutschland pro Jahr sage und schreibe

24.327 Euro für seine Zimmerfernseher aufbringen – und damit mehr

als doppelt so viel wie ein französischer Betrieb (11.554 Euro). In acht

EU-Staaten, darunter Belgien, die Niederlande, Portugal und Spanien,

müssen überhaupt keine Rundfunkgebühren abgeführt werden.

Deutschland 24.327
Frankreich 11.554
Polen 9.326
Tschechische Republik 8.700
Finnland 7.910
Vereinigtes Königreich 5.098
Dänemark 4.211
Norwegen 3.822
Schweden 3.139
Malta 1.048
Italien 930
Schweiz 856
Österreich 241
Irland 158
Griechenland 39
Ungarn 0
Spanien 0
Portugal 0
Niederlande 0
Luxemburg 0
Litauen 0
Estland 0
Belgien 0

Jahresgebühr in Euro 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Rundfunkgebühren in Europa
für ein Hotel mit 150 Zimmern

Quellen: HOTREC, Bundestags-Drucksache 16/1248, wik Consult, Broadcasting Fee Association und Hotelverband Deutschland (IHA)
(Stand: Januar 2008)
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Wir haben gute Argumente!
Rundfunkgebühren neu ordnen

Mittlerweile ist unstrittig, dass die Finanzierung des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks in Deutschland dringend grundsätzlich reformiert

werden muss. Das Anknüpfen der Gebührenpflicht an das Bereithalten

eines Empfangsgeräts erweist sich in Zeiten rasanter Medienkonver-

genz als antiquiert und zunehmend ungerecht. Zudem lässt sich nicht

nachvollziehen, warum der Hotelgast aus Deutschland, der Rundfunk-

gebühren bereits für sein TV-Gerät zu Hause bezahlt, noch einmal für

den Fernseher auf seinem Hotelzimmer (und im nicht-vermieteten

Nachbarzimmer) von der GEZ zur Kasse gebeten wird. Kritik von allen

Seiten hat die zuständigen Ministerpräsidenten der Länder bewogen,

eine grundlegende Reform des veralteten Systems zu versprechen. Da

vor 2013 allerdings nicht mit einer generellen Neuregelung zu rechnen

ist, fordern Hotelverband Deutschland (IHA) und DEHOGA die Bundes-

länder auf, bis dahin als Kompromiss die 50- und 75-prozentige TV-

Zwangsabgabe zu streichen und stattdessen eine 25 Prozent-Hotel-

pauschale je Zimmer – unabhängig von der Größe des Hauses –

einzuführen. Damit würde sich die Belastung der deutschen Hotellerie

wenigstens in Richtung europäisches Mittelfeld bewegen.*

Urheberrecht bei Kabelweitersendung klarstellen

Hotels sind keine Sendeunternehmen. Urheberrechtlich verantwortlich

kann nur derjenige sein, der sendet, die Kabelanlage betreibt und

darüber entscheidet, welche Sendungen an die Öffentlichkeit ausge-

strahlt werden. Diese Voraussetzungen erfüllen Hotels definitiv nicht.

Hotels werden somit zu Unrecht urheberrechtlich auf eine Stufe mit

großen Sendeunternehmen wie ARD, ZDF, RTL oder Sat1 gestellt. Im

Hotel werden lediglich die von den Kabelnetzbetreibern gesendeten

Signale in die Gästezimmer „durchgeleitet“. Die Tätigkeit eines

Hotels ist im Gegensatz zu einem Kabelunternehmen nicht darauf aus-

gerichtet, ein Kabelnetz zu errichten und zu betreiben, sondern Gäste

zu beherbergen. Die Hoteliers entscheiden weder über die Auswahl

der Programme noch verändern sie deren Zusammensetzung oder den

Ablauf. Der bloße Empfang von Fernsehprogrammen in den Hotelzim-

mern stellt keinen Eingriff in die von den Verwertungsgesellschaften

und Sendeunternehmen wahrgenommenen Senderechte dar.

Änderung des Urheberrechtsgesetzes

Im Urheberrechtsgesetz muss daher dringend klargestellt werden, dass

das Durchleiten von Programmsignalen auf Hotelzimmer kein urhe-

berrechtsrelevanter Vorgang und ein Hotel somit kein Kabel- oder

*Auch wenn die Festsetzung der Rundfunkgebühren den Bundesländern obliegt, konnte hier auf eine Darstellung nicht verzichtet werden, um die Gesamtbelastung und den daraus resultierenden Unmut der Hotellerie aufzuzeigen!



Haben wir Sie überzeugt?
� Sind Sie der Ansicht, dass Hotels weder Kabel- noch

Sendeunternehmen sind?

� Werden Sie für eine Klarstellung im Urheberrechts-
gesetz sorgen?

� Werden Sie sich für eine Senkung der Ge-
bührenbelastung der gastgewerblichen
Betriebe einsetzen?

Sendeunternehmen ist. Die Hotellerie fordert die Aufnahme eines

neuen Satzes in § 20 b Abs. 1 UrhG: „Eine Kabelweitersendung liegt

nicht vor, wenn Programmsignale über eine Hotelverteileranlage

unverändert durchgeleitet werden.“ Andernfalls sind die immer höher

werdenden Belastungen für die Hotellerie nicht abzusehen.

Keine weitere Belastung der Musiknutzer

Dass hier weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht,

belegen auch die jüngsten Forderungen der Verwertungsgesellschaft

GVL, die eine Angleichung der von ihr geforderten Leistungsschutz-

rechte an die von der GEMA geltend gemachten Urheberrechte ver-

langt und eine Verfünffachung der Tarife zu Lasten der Musiknutzer

durchsetzen will. Die aufgestellten GVL- und GEMA-Tarife sowie

die damit verbundene Gesamtbelastung für den Musiknutzer haben

sich seit nunmehr fast 50 Jahren im Markt durchgesetzt. Wenn

die GVL jetzt nicht mehr an diesen marktüblichen Tarifen festhalten

will, soll sie sich an ihre Schwester-Verwertungsgesellschaften

(z.B. die GEMA) wenden und eine neue „Binnenverteilung“ fordern.

Solche Streitigkeiten dürfen nicht auf dem Rücken und zu Lasten

der Musiknutzer ausgetragen werden. Die Belastungsgrenze ist

erreicht.

Änderung des Urheberrechtsgesetzes

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass der Gesetzgeber eine

Novellierung des Urheberrechtsgesetzes vornimmt und die wirtschaft-

liche Gesamtbelastung der Musiknutzer stärker berücksichtigt. Der

DEHOGA fordert daher eine absolute Gesamtbelastungsobergrenze

für einzelne Nutzungsarten zum Schutz der Urheberrechtsnutzer. Eine

entsprechende Klarstellung in § 13 Abs. 3 Urheberrechtswahrneh-

mungsgesetz ist hier dringend geboten.

�

Urheberrecht – Schluss mit der Gebührenspirale
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Alkoholpolitik
Aufklärung statt Aktionismus

Brennpunkt 5

Was fordern wir?
� Keine Steuererhöhungen, Verkaufsbeschränkungen

oder Werbeverbote

� Nein zu überflüssigen und kostentreibenden

Zertifizierungen

� Konsequente Konzentration auf Bekämpfung

des Alkoholmissbrauchs

� Jugendschutz geht alle an



Was ist Sache?
Immer wieder werden auf nationaler und europäischer Ebene Maß-

nahmen gegen die angebliche „Volksdroge Alkohol“ diskutiert. Sehr

weitgehende und in ihrer tatsächlichen Wirkung völlig unklare Res-

triktionen wie Steuererhöhungen auf alle alkoholischen Getränke mit

dem Ziel der Verteuerung, umfassende Werbe-, Sponsoring- und Ver-

kaufsverbote sowie eine Senkung der Promillegrenze gehören dazu

und sind aktuell noch nicht vom Tisch.

Konzentration auf Bekämpfung von Missbrauch

Der im laufenden Jahr vorgelegte Entwurf der Drogenbeauftragten der

Bundesregierung für ein Nationales Aktionsprogramm zur Alkohol-

prävention bekennt sich zu einer Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs

und des riskanten Konsums. Gleichwohl enthält er aber Ansätze, die

nicht auf diesen problematischen Konsum, sondern auf eine generelle

Reduzierung des Pro-Kopf-Verbrauchs abzielen.

Dies kann jedoch nicht die richtige Strategie sein, denn der durch-

schnittliche Alkoholkonsum Erwachsener wie Jugendlicher sinkt schon

seit Jahren, während missbräuchliches Verhalten Einzelner (Alkohol im

Straßenverkehr und in der Schwangerschaft oder Rauschtrinken) nicht

weniger wird. Weitere Verbote und höhere Steuern belasten Unter-

nehmen und Bürger, ohne dass daraus eine verbesserte Alkoholprä-

vention bei den Problemgruppen resultiert.

Hilfen statt Verbote

Einen Schwerpunkt der Diskussion bildet der Alkoholkonsum Jugend-

licher. Ohne Frage gibt es zu viele Jugendliche, die zu früh oder über-

mäßig Alkohol konsumieren.

Die klaren Vorschriften des

Jugendschutzgesetzes sind dazu

da, dies zu verhindern. Daher un-

terstützt der DEHOGA seit Jah-

ren aktiv Projekte wie die Kam-

pagne des Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend „Jugendschutz – Wir hal-

ten uns daran!“ oder die „Schu-

lungsinitiative Jugendschutz“

des Bundesverbandes der Deut-

schen Spirituosen-Industrie und

-Importeure, die Gastronomen,

Alkoholpolitik – Aufklärung statt Aktionismus
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Hoteliers, deren Mitarbeiter und Auszubildende über Jugendschutz

informieren und dessen Einhaltung fest in der Branche verankern.

Denn die Umsetzung und Kontrolle der bestehenden Gesetze ist der

Erfolg versprechende Weg, um schwarzen Schafen das Handwerk

zu legen.

Wir haben gute Argumente!
Kontrolle und Vollzug von Gesetzen ist das eine. Noch wichtiger ist

aber eine breite gesellschaftliche Diskussion über verantwortlichen

und aufgeklärten Konsum von Lebens- und Genussmitteln. Das gilt

für Erwachsene und insbesondere für Jugendliche.

Denn eines ist klar: Der Alkoholkonsum von Kindern und Jugend-

lichen findet – wie das sogenannte „Vorglühen“ zeigt – in der

Regel nicht in der konzessionierten Gastronomie statt. Hier sind

Eltern, Lehrer, Ausbilder, Vereinstrainer, Jugendgruppen sowie Party-

und Festveranstalter gefordert. Sie müssen sich ihrer Vorbildfunk-

tion bewusst werden, ihre Fürsorge- und Aufsichtspflichten ernst

nehmen und ihre Kinder, Schüler und Auszubildenden auf die Risi-

ken, die ein verfrühter oder hemmungsloser Konsum von Alkohol

birgt, aufmerksam machen. Denn Jugendschutz geht alle an!

Probleme an der Wurzel anpacken

Steuererhöhungen, Verkaufs- und Verzehrverbote oder Werbeverbote

stellen reinen Aktionismus dar und sind nicht geeignet, Alkohol-

missbrauch zu reduzieren. Gleiches gilt für die Idee einer „Zerti-

fizierung verantwortlicher Einzelhändler“, die dafür verliehen



werden soll, dass sich ein

Einzelhändler oder Gastro-

nom an geltende Gesetze

hält. Eine solche Zertifizie-

rung ist überflüssig, wettbe-

werbsverzerrend und kos-

tentreibend. Schließlich gibt

es auch kein „Gütesiegel“

dafür, dass ein Unterneh-

men seine Steuern zahlt.

Gesetze in Sachen Jugend-

schutz dauerhaft zu kon-

trollieren und durchzuset-

zen, ist Aufgabe der kom-

munalen Ordnungsbehör-

den und nicht von Zertifizierungsinstituten, deren Bewertungen immer

nur eine Momentaufnahme liefern könnten.

Alkoholbedingte Verkehrsunfälle geschehen weit überwiegend mit

relativ hohen Blutalkoholwerten. Lediglich bei fünf Prozent der

Unfälle mit Personenschaden wird ein Wert unter 0,5 Promille festge-

stellt. Dies zeigt überdeutlich, dass eine Verschärfung der Promille-

grenze nicht geeignet ist, gefährliche Trunkenheitsfahrten zu verhin-

dern. Vielmehr kommt es auf Information und Aufklärung bei der Fahr-

ausbildung und auf den Gesetzesvollzug an.

Haben wir Sie überzeugt?
� Werden Sie dafür sorgen, dass verstärkte Aufklärung

und Kontrolle statt immer neuer Verbote im Kampf
gegen den Alkoholmissbrauch wirksam werden?

� Werden Sie sich gegen gesundheitspolitisch ineffektive
Steuererhöhungen auf alkoholische Getränke einsetzen?

� Sind Sie auch der Auffassung, dass eine wei-
tere Senkung der Promillegrenze unter
0,5 Promille nicht zielführend ist, um
Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern? �

Alkoholpolitik – Aufklärung statt Aktionismus

27



28

Tourismuspolitik
Wachstumschancen erkennen, Potenziale nutzen

Brennpunkt 6

Was fordern wir?
� Stellenwert des Tourismus stärken

� Mittel für die Deutsche Zentrale für Tourismus

aufstocken

� Ausschuss Tourismus im Bundestag stärken

� Staatssekretär für Tourismus
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Was ist Sache?
Der Tourismus ist eine Zukunftsbranche und zugleich Leitökonomie des

21. Jahrhunderts. Darüber sind sich alle einig. Mit einem Jahresbrut-

toumsatz von 123 Milliarden Euro ist er ein bedeutender Wirtschafts-

faktor. Der Tourismus schafft und sichert Arbeits- und Ausbildungs-

plätze. 2,8 Millionen Beschäftigte und 120.000 Auszubildende arbeiten

derzeit in der Tourismusbranche. Und nicht nur das: Sie sind auch Bot-

schafter des Reiselandes Deutschland.

Denn Deutschland ist nicht nur das Land, das Produkte „Made in

Germany“ in alle Welt verkauft. Der Blick der Menschen auf die Bun-

desrepublik wird auch maßgeblich durch das geprägt, was sie im

Urlaub oder auf Geschäftsreisen zwischen Nordsee und Alpen,

zwischen Görlitz und Aachen erleben. Darüber hinaus profitieren der

Einzelhandel, das Handwerk und Dienstleister in entscheidendem Maße

von einem starken Tourismus.

Tourismus made in Germany stärken

Die Wachstumseffekte im Tourismus und damit die Chancen für den

Arbeitsmarkt sind allerdings abhängig von den wirtschaftspolitischen

Rahmenbedingungen.

Allein auf die Robustheit der Reisebranche zu setzen, reicht nicht aus.

Hotellerie und Gastronomie in Deutschland sind standortgebunden.

Die gastgewerblichen Unternehmer sorgen hier für Arbeits- und Aus-

bildungsplätze – auch in strukturschwachen Regionen. Sie verlagern

ihre Betriebe nicht ins Ausland.

Damit das Gastgewerbe und der Tourismus ihre volle Dynamik entfalten

können, muss mit bloßen Lippenbekenntnissen Schluss sein. Wichtiger

denn je sind faire Wettbewerbsbedingungen sowie ein effizienter Mit-

teleinsatz und eine bessere Vernetzung im Deutschlandtourismus.
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Wir haben gute Argumente!
Für die Vermarktung des Reiselandes Deutschland unverzichtbar ist

die Arbeit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). In den letzten

Jahren wurden die Bundesmittel für die DZT moderat – etwa in Höhe

des Inflationsausgleiches – angepasst. Jedoch sind diese 26,4 Millio-

nen Euro, die die DZT erhält, nicht genug, um die vorhandenen

Potenziale erfolgreich zu erschließen. Verglichen mit den Zuschüssen der

öffentlichen Hand für unsere ausländischen Konkurrenten ist dieser

Betrag mehr als ausbaufähig: Österreich zum Beispiel stellt 32,0 Mil-

lionen Euro und die Schweiz 32,1 Millionen Euro an Bundesmitteln

für ihr nationales Tourismusmarketing zur Verfügung. Die wirtschafts-

politische Anerkennung einer Branche zeigt sich auch und gerade in

Zeiten der Krise an den zur Verfügung gestellten Budgets.

Mittel für die DZT aufstocken

Angesichts des zu geringen Budgets der DZT und mit Blick auf die Be-

deutung des Tourismus für den Standort Deutschland fordert der

DEHOGA, der DZT für die Vermarktung Deutschlands noch 2009 zusätz-

lich mindestens zehn Millionen Euro bereit zu stellen. Eine Million Euro,

wie jüngst beschlossen, ist definitiv nicht genug. Eine durch und durch

mittelständisch geprägte Branche wie das Gastgewerbe braucht eine

wirksame Basisfinanzierung und Bündelung der Werbung für den

Deutschlandtourismus – im Aus- wie Inland. Erst recht gilt dies jetzt in

der Krise.

Bündelung der tourismuspolitischen Kompetenzen

Eine angemessene Wertschätzung der Wachstumsbranche Tourismus

spiegelt sich aber nicht nur in der finanziellen Ausstattung der

Werbezentrale wider. Notwendig sind auch die feste Verankerung und

Berücksichtigung der Interessen des Tourismus in der politischen

Landschaft:
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Richtig und gut ist, dass im Deutschen Bundestag seit vielen Jahren ein

Ausschuss für Tourismus besteht. Das muss auch zukünftig so bleiben.

Begrüßenswert war auch die Einführung des Amtes „Beauftragter der

Bundesregierung für Tourismus“. Doch die bestehenden Organisations-

strukturen bedürfen einer Überprüfung.

Mit Blick auf die herausragende Bedeutung des Tourismus für die wirt-

schaftliche Entwicklung unseres Landes fordern Hotellerie und Gastro-

nomie eine stärkere Ausrichtung der Strukturen und Aktivitäten auf die

Leitökonomie Tourismus.

Dazu gehören eine bessere Koordinierung aller tourismusrelevanten

Maßnahmen und eine Kompetenzbündelung. Für mehr Schlagkraft und

Gewicht der Branche wäre die Schaffung der Position eines Staats-

sekretärs für Tourismus wünschenswert. Ein Blick über die Grenzen

Deutschlands zeigt, dass fast alle wichtigen Tourismusnationen auf

einen Tourismusstaatssekretär, wenn nicht sogar auf einen Tourismus-

minister setzen.

Ziele sind eine Stärkung des Stellenwerts des Tourismus sowie eine

nachhaltige Tourismuspolitik.

Haben wir Sie überzeugt?
Werden Sie den Deutschlandtourismus durch

� eine Mittelaufstockung für die DZT,

� die Beibehaltung des Tourismusausschusses
im Deutschen Bundestag,

� einen Staatssekretär für Tourismus

unterstützen und stärken? �



Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Verbändehaus Handel-Dienstleistung-Tourismus

10873 Berlin

Bitte an den DEHOGA zurücksenden
oder per Fax an: 030/72 62 52-42

Wahlcheckliste

Wir wollen wissen, ob Sie unser Kandidat sind!
Sehr geehrte Damen und Herren Kandidaten,

auf den nächsten beiden Seiten finden Sie den Wahlcheck des DEHOGA in kompakter Form. Mit der DEHOGA-Wahlcheckliste hat das Gast-

gewerbe seine Vorschläge für mehr Wachstum und Beschäftigung in Deutschland formuliert. Die Hoteliers und Gastronomen erwarten eine

Politik, die Fehlentwicklungen beseitigt und Vertrauen in die Zukunft schafft.

Sie kandidieren für den Deutschen Bundestag. Sie wollen Politik gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Positionierung zu den Brennpunkten der

Branche auf den beiden folgenden Seiten!
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Brennpunkt 1
Mehrwertsteuer

� Werden Sie für die Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes im Gast-
gewerbe stimmen? ���� ����

Brennpunkt 2
Arbeitsrecht

� Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Arbeitsrecht in Deutschland einfacher
und beschäftigungsfreundlicher wird? 

� Sagen auch Sie „Nein“ zum Mindestlohn über Gesetz?
� Sprechen Sie sich für flexiblere Regelungen im Arbeitszeitgesetz aus?
� Sind Sie für die Heraufsetzung der Nachtruhezeit für Jugendliche von 22 Uhr 

auf 23 Uhr?

����
����

����
����

����
����

����
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Brennpunkt 3
Unternehmens-
steuer

� Werden Sie dafür Sorge tragen, dass die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen
von Mieten und Pachten schnellstmöglich wieder abgeschafft werden?

� Werden Sie sich dafür einsetzen, dass zumindest der Finanzierungsanteil von 
Mieten und Pachten auf ein realistisches Maß von maximal 25 Prozent gesenkt
und der Freibetrag von derzeit 100.000 auf mindestens 200.000 Euro angehoben
wird?
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Brennpunkt 4
Urheberrecht

� Sind Sie der Ansicht, dass Hotels weder Kabel- noch Sendeunternehmen sind?

� Werden Sie für eine Klarstellung im Urheberrechtsgesetz sorgen?

� Werden Sie sich für eine Senkung der Gebührenbelastung der gastgewerblichen
Betriebe einsetzen?
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Ja Nein

DEHOGA-Wahlcheckliste Per Fax an: 030/72 62 52-42
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Brennpunkt 5
Alkoholpolitik

� Werden Sie dafür sorgen, dass verstärkte Aufklärung und Kontrolle statt immer
neuer Verbote im Kampf gegen den Alkoholmissbrauch wirksam werden?

� Werden Sie sich gegen gesundheitspolitisch ineffektive Steuererhöhungen auf
alkoholische Getränke einsetzen?

� Sind Sie auch der Auffassung, dass eine weitere Senkung der Promillegrenze unter
0,5 Promille nicht zielführend ist, um Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern?

����

����

����

����

����
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Brennpunkt 6
Tourismuspolitik

Werden Sie den Deutschlandtourismus durch

� eine Mittelaufstockung für die DZT, 
� die Beibehaltung des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag, 
� einen Staatssekretär für Tourismus

unterstützen und stärken?

����
����
����

����
����
����

Ja Nein
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